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Vorwort 

Die hier begonnene Sammlung zum Datenschutzrecht (erläuterte Rechtsvor-
schriften und Materialien) soll für die Realisierung des Datenschutzes in der Bun-
desrepublik eine Hilfe bieten. Das Unternehmen einer solchen Sammlung zeigt 
die Verbreitung, mit welcher datenschutzrechtliche Vorschriften auch außerhalb 
der eigentlichen „Datenschutzgesetze" in unserer Rechtsordnung auftreten. Ab-
gesehen von diesem Aufweis ist der Anspruch hier jedoch nicht derjenige einer 
dogmatischen Vertiefung. Vorzugsweise soll vielmehr all denen, die sich mit der 
Praxis des Datenschutzes befassen, ein Uberblick geboten werden - eine sowohl 
im Hinblick auf § 45 BDSG wie auch für das Verhältnis zwischen Bundes- und 
Landesrecht sehr wichtige Aufgabe. 
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist ein Markstein in der Geschichte des 
Datenschutzes, jedoch keineswegs etwa der einzige Inhalt des Datenschutzrechts. 
Einschließlich seiner verfassungsrechtlichen Fundierung ist der Datenschutz eine 
Querschnittsmaterie des Rechts, welche nur bisher einen einheitlichen Namen 
nicht gefunden hatte. Nach der (sprachlich gesehen anerkannt mißverständlichen) 
Bezeichnung „Datenschutz" und dem Erlaß sogenannter Gesetze ist die einheits-
stiftende Namengebung vollzogen. 
Inhaltlich handelt es sich um den Schutz der Person vor gewissen Arten der Ver-
wendung auf sie bezogener Daten (im BDSG als „Mißbrauch" bezeichnet), sei die 
Verwendung nun manuell oder maschinell. Sprachlich einleuchtender könnte man 
statt von „Datenschutz" eher von „Verdatungsschutz" reden: Schutz der Person 
gegen die Verwendung datenartig normierter Elemente für personenbezogene 
Aussagen in bestimmten Zusammenhängen. Man sieht, wie delikat die gesamte 
Materie ist: Sie impliziert insbesondere Beschränkungen der Effizienz sozialer 
Kontrolle und Steuerung. Datenschutz ist ein Gebiet des Konfliktes vielgestal-
tiger, je für sich durchaus legitimer gesellschaftlicher Interessen und Zielsetzun-
gen. Besonders für die maschinelle Datenverarbeitung verlangen diese Konflikte 
nach einer operationalisierbaren Regelung, welche wohl überhaupt nur dezisioni-
stisch (positiv-rechtlich) möglich ist. 
In diesem Sinne ist die hier unternommene Materialiensammlung zum Daten-
schutz zu verstehen: Als Zusammenstellung rechtlicher Regelungen einer Mate-
rie, welche deswegen in eine Vielzahl von Einzelregelungen zerfällt, weil plausible 
einheitliche Lösungsformeln kaum existieren. So werden zusammengestellt: 

— Im ersten Teil das BDSG mit seinem verfassungsrechtlichen Hintergrund und 
einigen übernationalen Rahmenkonzepten 

— Im zweiten Teil datenschutzrelevante Einzelvorschriften des Bundesrechts aus 
den Gebieten des Zivilrechts, Arbeits- und Sozialrechts, des öffentlichen 
Rechts und des Strafrechts 

— Im dritten Teil die Datenschutzregelungen der Länder der Bundesrepublik 



VI 

— Im vierten Teil spezielle Folgerungen und Hinweise für die Durchführung des 
Datenschutzes in der Praxis. 

Den Erfahrungshintergrund der Autoren bildet ihre Arbeit in der GMD (Gesell-
schaft für Mathematik und Datenverarbeitung mbH, Bonn). Die GMD muß sich 
einerseits in ihrer eigenen Alltagspraxis als datenverarbeitende Institution mit 
Datenschutzfragen befassen. Andererseits führt die GMD i. S. ihres wissenschaft-
lichen Auftrags auf dem Gebiet des Datenschutzes Forschungsprojekte durch, 
insbesondere in ihrem Institut für Datenverarbeitung im Rechtswesen (IDR). 
Ich hoffe mit den Autoren, daß die hiermit begonnene Sammlung der Praxis des 
Datenschutzes eine Hilfe sein wird. 

Bonn, 1. 6 .1977 H. F IEDLER 
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1. Kapitel: Das Bundesdatenschutzgesetz 

I. Gesetzestext des BDSG 

Gesetz zum Schutz vor Mißbrauch personenbezogener Daten bei der Da-
tenverarbeitung (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) vom 27. Januar 
1977 
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Vierter Abschnitt: Geschäftsmäßige Datenverarbeitung nicht-öffentlicher 
Stellen für fremde Zwecke 
Anwendungsbereich 31 
Datenspeicherung und-Übermittlung 32 
Datenveränderung 33 
Auskunft an den Betroffenen 34 
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Weitergeltende Vorschriften 45 
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Anlage zu § 6 Abs. 1 Satz 1 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 

§ 1: Aufgabe und Gegenstand des Datenschutzes 
(1) Aufgabe des Datenschutzes ist es, durch den Schutz personenbezogener Daten vor Miß-
brauch bei ihrer Speicherung, Übermittlung, Veränderung und Löschung (Datenverarbei-
tung) der Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange der Betroffenen entgegenzuwirken. 
(2) Dieses Gesetz schützt personenbezogene Daten, die 
1. von Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen (§ 7), 
2. von natürlichen oder juristischen Personen, Gesellschaften oder anderen Personenverei-

nigungen des privaten Rechts für eigene Zwecke (§ 22), 
3. von natürlichen oder juristischen Personen, Gesellschaften oder anderen Personenverei-

nigungen des privaten Rechts geschäftsmäßig für fremde Zwecke (§ 31) 
in Dateien gespeichert, verändert, gelöscht oder aus Dateien übermittelt werden. Für perso-
nenbezogene Daten, die nicht zur Übermittlung an Dritte bestimmt sind und in nicht auto-
matisierten Verfahren verarbeitet werden, gilt von den Vorschriften dieses Gesetzes nur § 6. 
(3) Dieses Gesetz schützt personenbezogene Daten nicht, die durch Unternehmen oder 
Hilfsunternehmen der Presse, des Rundfunks oder des Films ausschließlich zu eigenen pu-
blizistischen Zwecken verarbeitet werden; § 6 Abs. 1 bleibt unberührt. 


